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"Adelsdorf II An der Flurstrasse"

Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt
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I. Zeichnerische Festsetzungen
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Geplante Bebauung

geplante Änderung des Bebauungsplanes

3. Änderung Bebauungsplan

Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

V. Aufstellungsvermerke

A. Für die Ausarbeitung des Planentwurfs:

Neustadt/Aisch, den 20.11.2014 ................................................
ARGE STADT & LAND

B. Verfahren:

1. Der Gemeinderat hat am 10.12.2014 die Änderung des Bebauungsplanes „Adelsdorf II An
der Flurstraße“ in einem Teilbereich beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde im
Amtsblatt vom 19.12.2014 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Der Bebauungsplan wird als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB geändert
und im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Auf die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde gem. § 13 abs. 2 Punkt 1 verzichtet.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Adelsdorf II An der Flurstraße“, bestehend aus dem
Planblatt und einer Begründung zur Änderung des Bebauungsplanes, Stand 10.12.2014
wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.12.2014 bis einschließlich 29.01.2015
öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden ortsüblich im Amtsblatt der
Gemeinde Adelsdorf vom 19.12.2014 bekannt gemacht.

4. Zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes „Adelsdorf II An der Flurstraße“, Stand
10.12.2014, wurden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben der Gemeinde Adelsdorf vom 18.12.2014 beteiligt.

5. Der Gemeinderat hat am 11.02.2015 die Änderung des Bebauungsplanes „Adelsdorf II An
der Flurstraße“ bestehend aus dem Planblatt, Stand 11.02.2015 und der Begründung zum
Bebauungsplan, Stand 11.02.2015, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Adelsdorf, 19.02.2015

Gemeinde Adelsdorf
Siegel

Fischkal
Erster Bürgermeister

6. Der Satzungsbeschluss wurde gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB im Amtsblatt
der Gemeinde Adelsdorf vom 20.02.2015 ortsüblich bekannt gemacht. Der
Bebauungsplan „Adelsdorf II An der Flurstraße“ ist damit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4
BauGB in Kraft getreten. Er liegt zusammen mit der Begründung ab dem 20.02.2015
öffentlich aus und kann während der Dienststunden im Bauamt eingesehen werden.

Adelsdorf, 19.02.2015

Gemeinde Adelsdorf
Siegel

Fischkal
Erster Bürgermeister

VI. Präambel:

Die Gemeinde Adelsdorf erläßt aufgrund der §§ 2(1), 9 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 2141) sowie Art.
81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 2007, geändert durch § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung der Bay. Bauordnung und
Änderungsgesetz vom 24. Juli 2007 (GVBl. S. 499) und Art. 23 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.1989 (S. 585)
folgende Änderung des Bebauungsplans "Adelsdorf II An der Flurstraße" in Adelsdorf.

Satzung:

§ 1 Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfaßt Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 443/11 (Schulstraße) und
348 (Schulgelände) westlich der Schulstraße und nördlich im Anschluß an die bestehende
Wohnbebauung an der Ringstraße.
Die Flurnummern sind auch in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.

§ 2 Regelungsinhalt:
Die Festsetzungen ergeben sich aus der Planzeichnung. Die Satzung besteht aus dem Plan-
teil, einschließlich zeichnerischer und textlicher Festsetzungen und Verfahrensvermerken.
Im Planteil ist der Geltungsbereich der Änderung zeichnerisch festgesetzt.

Die vom Gemeinderat am 11.02.2015 beschlossene Satzung zum Bebauungsplan " Adels-
dorf II An der Flurstraße " wird hiermit ausgefertigt.

Adelsdorf, den 19.02.2015

...................................................
(Fischkal, 1. Bürgermeister)

Laubbäume Bestand, Erhaltungsgebot

III. Städtebauliche Festsetzungen:

1. Zusätzlich zu den Bestimmungen des Art. 2 Abs. 3 BayBO i.d.F. vom
14.08.2007 gelten Vollgeschosse. Die festgesetzte Zahl der Vollgeschoße gilt
als Höchstgrenze.

Z = I + D: Ein Vollgeschoß und ein als Vollgeschoß anzurechnendes
Dachgeschoß (Das zweite Geschoß befindet sich im Dachraum).
Z = II: Zwei Vollgeschoße. Der Dachraum darf nicht zum Vollgeschoß
werden).

Als Definition eines Vollgeschosses gelten die Bestimmungen der BayBO
1998 Art. 2 Abs. 5:
„Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder
festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel
ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als Vollge-
schosse gelten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mind.
1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche.“

2. Die fertige Fußbodenoberkante des Erdgeschosses darf maximal 0,30 m über dem Ni-
veau der nächstgelegenen Erschließungsstraße (Schulstraße) liegen.

3. Ein Kniestock ist - bei Hauptgebäuden mit Dachgeschoß als Vollgeschoß - bis maximal
0,75 m, gemessen von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, zulässig.

4. Für die Dacheindeckung sind glänzende Materialien unzulässig. Anlagen zur Nutzung
der Sonnenenergie sind ausdrücklich zulässig und vom Ausschluß glänzender Materia-
lien nicht betroffen.

5. Für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind Dächer mit einer Neigung wie das
Hauptgebäude sowie Flachdächer oder Pultdächer bis maximal 15° zulässig.

6. Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO dürfen nur innerhalb der Bau-
grenzen errichtet werden. Carports sind außerhalb der Baugrenzen mit einem Stauraum
von mindestens 1 m zur Erschließungsstraße zulässig. Garagen sind auch außerhalb der
Baugrenzen zulässig, wenn die Zufahrt zwischen Garage und öffentlicher Erschließungs-
straße mindestens 5 m lang ist.

7. Bei aneinander gebauten Hauptgebäuden sind diese in ihrer Dimension (Geschossigkeit,
Höhe, Dachform u.ä.) gleichartig auszuführen. Das zuerst genehmigt Gebäude ist dabei
ausschlaggebend.

8. Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.

9. Für jede Wohneinheit sind auf dem eigenen Grundstück zwei unabhängig voneinander
nutzbare Stellplätze auszubauen.

10.Zäune dürfen straßenseitig eine Gesamthöhe von 1,30 m ohne Sockel aufweisen. Frei
stehende Mauern als Einfriedungen sind unzulässig. Im Bereich des Wendehammers
(siehe zeichnerische Darstellung) sind Zäune 1 m hinter die Grundstücksgrenze zurück-
zusetzen.

11.Für die im Plan dargestellen Bestandsbäume gilt ein Erhaltungsgebot. Abgängige Bäume
sind unmittelbar zu ersetzen. Die Bäume sind aus der beigefügten Liste zu entnehmen:

Obstbäume als Hochstämme, diverse Sorten
Feld-Ahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Linde Tilia cordata

12.Die Beläge von untergeordneten privaten und öffentlichen Flächen, wie Parkplätze, Zu-
fahrten zu Garagen, Stellflächen unter Carports sind mit versickerungsfähigen Belägen
mit einem Abflussbeiwert von max. 0,6 auszuführen.

Laubbäume geplant

Fahrkurve Feuerwehrfahrzeug

IV. Hinweise:

1. Schallschutz:
Es wird empfohlen Geräte anzuschaffen, die dem Stand der Lärmschutztech-
nik entsprechen (z.B. Splitgeräte)
Die Aufstellung von Wärmepumpen oder Klimageräten direkt an, oder unter-
halb von Fenstern geräuschsensibler Räume (z.B. Schlafzimmer) sollte ver-
mieden werden.
Eine Aufstellung in Nischen, Mauerecken oder zwischen zwei Wänden be-
wirkt eine Schallpegelerhöhung aufgrund von Schallreflektion und sollte da-
her vermieden werden.
Freiräume im Wärmepumpen-I Klimagerätsockel führen zu lärmpegelerhö-
henden Schallbrücken.
Der Abstand zum Nachbarhaus muss so gewählt werden, dass der für das
Gebiet gültige Immissionsrichtwert dort um 5 dB(A) unterschritten wird.

2. Vor Baubeginn sollte durch geeignete Untergrunderkundungen abgeklärt werden, wie
hoch das Grundwasser ansteht. Sollten hohe Grundwasserstände angetroffen werden,
müssen die Keller als wasserdichte Wannen ausgebildet werden..

3. Erdwärmesonden sind am Standort grundsätzlich möglich; die maximal zulässige Bohr-
tiefe liegt bei rund 80 Meter je Sonde.

4. Durch die Grundstücke können Entwässerungsanlagen (Drainagesammler, Gräben usw.)
der oberhalb gelegenen Flächen verlaufen. Ggfs. sind diese Entwässerungsanlagen so
umzubauen, dass ihre Funktion erhalten bleibt und das Oberflächenwasser sowie das
Grundwasser schadlos weiter- bzw. abgeleitet werden kann um Schäden an Gebäuden
und Anlagen sowie Staunässe in den oberhalb liegenden Grundstücken zu vermeiden.

5. Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstige Vorgaben zum Umgang und
zum Schutz von Boden nach DIN 19731 und § 12 BBodSchV wird hinzuweisen. Oberbo-
den ist sachgerecht zwischenzulagern und wieder einzubauen. Es wird auf eine boden-
schonende Ausführung der Bauarbeiten unter zu Hilfenahme von gültigen Regelwerken
und Nonnen, z.B. DIN 19371, hingewiesen.


